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Tabelle 1 
 

Arbeitsservice  Arbeitsservice/Sozialdienste  Sozialdienste 
     

• Übernahme der Personen mit Invalidität 
- Datensammlung 

    

     

• Erstkontakt mit den Betrieben 
- Betriebsanalyse und Bestimmung der 

Arbeitsplätze, die den individuellen 
Vereinbarungen zur Arbeitseingliede-
rung zuzuordnen sind 

   • Arbeitsplatzanalyse 
- mögliche Aufgaben und geforderte 

Arbeitsbelastung 
- Organisation 
- Verantwortlichkeiten 
- Arbeitszeiten 
- zu erreichende Arbeitsziele 

 
     

• Vertiefung des Kennenlernens der ein-
zugliedernden Person 
- Erfassung der Informationen des zu-

weisenden Dienstes 
- Fokussierung auf die (potentiellen) Ar-

beitsfähigkeiten 
- Erfassung von Stärken und etwaigen 

Problemen, die bei der Arbeitseinglie-
derung zu berücksichtigen sind 

    

     

  • Festlegung eines möglichen Ar-
beitsprojekts durch die Zuordnung 
von Person und Betrieb 

 • Ausarbeitung der Aufgaben oder Ar-
beitsplanung 

 
     

  • Präsentation des Projekts für die 
Person und den Betrieb 
- Festlegung der zu erreichenden 

Ziele 

 • Unterstützung der Person beim Ansu-
chen um die Arbeitsplatzbegleitung 

 

     

• Abschluss der individuellen Vereinba-
rung zur Arbeitseingliederung 

   • Kennenlernen der Person und Präsen-
tation der Rolle und Funktion des Ar-
beitsplatzbegleiters des Projekts  

    

• Eventuelle Ausstellung des „Schulpas-
ses” für die Strecke Wohnort-Arbeitsort 
(Invalidität < 75%) 

   • Organisation von zusätzlichen Leistun-
gen (Transport, Mittagessen und etwa-
ige Finanzierung von Sondertranspor-
ten)  

  •  

  • Periodischer Fallabgleich 
- Planung von Maßnahmen 

 • Regelmäßige Besuche im Betrieb 
• Kontrolle der Anwesenheiten 
• Kontinuierliche Mediation zwischen 

Person und Arbeitskontext 
• Einführung von speziellen Hilfsmit-

teln/Modalitäten für die bestmögliche 
Ausführung der jeweiligen Aufgaben 

 

 

 

 
     

  • Überprüfungstreffen mit der Person 
• Überprüfungstreffen mit dem zu-

weisenden Dienst und mit dem 
Netzwerk der eventuell am Le-
bensprojekt beteiligten territorialen 
Dienste 

 • Überwachung des Verlaufs des Ein-
gliederungsprojekts 

 

 

 
     

  • Bewertung der von der Person er-
worbenen Arbeitsfähigkeit im Hin-
blick auf eine etwaige Anstellung 

 • Erfassung von Informationen für die 
Bewertung der Arbeitsfähigkeit 

 
     

• Anstellung der Person oder im Falle ei-
ner Nicht-Anstellung Übergabe an die 
Sozialdienste nach vorhergehender 
Prüfung der Arbeitsfähigkeit durch die 
zuständige Ärztekommission mit dem 
Ergebnis „nicht vorhandene Arbeitsfähig-
keit“ oder „potentielle Arbeitsfähigkeit“ 
samt Angabe der angeratenen, in die 
Zuständigkeit der Sozialdienste fallenden 
Maßnahme 

    

 
 


